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Ernst Maier Spielplatzgeräte AG, in Altnau, CH-440.3.022.935-
9, Seeblickstrasse 3, 8595 Altnau, Aktiengesellschaft (Neueintra-
gung). Statutendatum: 19. 02. 2010. Zweck: Vertrieb und Montage 
von Spielplatz- und Freizeitgeräten. Die Gesellschaft kann Zweignie-
derlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteili-
gen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem 
Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland 
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, 
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie 
Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte 
eingehen. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital: 
CHF 100’000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1’000.–. Publika-
tionsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser 
erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mai an die im Aktienbuch verzeich-
neten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien 
ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der 
Gründerin vom 19.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordent-
lichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. 
Eingetragene Personen: Maier, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, 
in Traunreut (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Stiefel, Walter, 
von Turbenthal, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied, mit Einzel-
unterschrift.
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